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Amtlicher Theil.
Gesehe; Perordnungen der Reichsbehörden.

In Gemäßheit des § 8 des Gesetzes, betreffend die Nechtsver-

hältnisse der deutschen Schutzgebiete — A. G. B. 1888 S. 75 — hat der
Bundesrath unter dem 29. Oktober d. J. beschlossen:

Der Eisenbahngesellschaft für Deutsch *— (Usambaralinie) 7) auf ihr Gesuch vom

10. August d. J. die Besugniß zu ertheilen, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigen.

thum und andere dingliche Rechte an Grundstücken zu erwerben, Verbindlichleiten einzugehen,

vor Gericht zu llagen und verllagl zu werden.

Verfügung.
Auf Grund der Berichterstattung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ost-Afrika

verfüge ich hiermit, daß in die organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserliche Schutztruppe

hinter dem von der Verpflegung bei kriegerischen Unternehmungen handelnden Abschnitt VII.

F. 20, dritter Absatz,“") der solgende erläulernde Zusatz ausgenommen wird:

„Im Sinne dieser Bestimmung tritt freie Verpflegung bei allen Expeditionen, deren

Dauer den Zeitraum von sieben Tagen voraussichtlich übersteigen wird, auch daun ein, wenn

kriegerische — vom Wegimn, Anr icht zu erwarten slehen.“
Berlin, den31.Oltober 189

Der Reichslanzler.

(gez.) v. Caprivi.

*) Vergl.D.Kol.Ml. 1891, S. 355.
**) Seite 177 deo lid. Jahrgangs.
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